
Preisliste Nr. 29 Erscheinungsort:
Nielsen IIGeschäftsbedingungen

 1.  »Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 

Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

-
rufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist 
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 

-
nannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-

und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstat-
tung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

 5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

 6.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
-

len, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen 
werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

 7.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen.

   Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich kenntlich gemacht.

 8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 
und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 

ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden.

   Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.

  Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

   Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen

 9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder  der Bei-
lagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.

   Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

 10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.

   Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Scha-
denersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 

Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften bleibt unberührt.

   Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrläs-

Anzeigenentgelts beschränkt.

Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

 11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.

 12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tat-
sächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrundegelegt.

 13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn 

   Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an lau-
fenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

-
desbank sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen.

   Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 

 15.  Der Verlag liefert mit Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern ge-

 16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
-

-
gel, wenn sie

 
 
 

   Darüber hinaus sind bei Abschlüssen etwaige Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 

dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 

   Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden An-

-
ren. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 20 g) überschreiten sowie Waren-, Bücher-, 
Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht ent-
gegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den 
Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

   Der Verlag behält sich vor, bei Stückzahlen ab 10 gewerblicher Zuschriften von einem Absender eine 
Weiterleitungsgebühr auf der Basis des jeweils gültigen Posttarifs zu berechnen.mmmmmm

 19.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderungen an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 

 20.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bielefeld. In Streitfällen aus dieser Vereinbarung ohne Rücksicht 
auf die Höhe des Streitwertes ist die Zuständigkeit des Amtsgerichts Bielefeld vereinbart.

 a)  Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt 
an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Der Verlag 
behält sich vor, über die unter 8. genannten Gründe hinaus auch solche Anzeigen oder Beilagen 
abzulehnen, die für den Verlag aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen unzumutbar sind. Diese 
Ablehnung wird dem Auftraggeber nach Prüfung durch die Verlagsleitung unverzüglich mitgeteilt. 

-

bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

 b)  Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprü-
chen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein 

ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen oder Beilagen, so 
stehen auch dem Aufraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

Abrechnungen mit Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Voraussetzung für 
die Gewährung von Provision ist, dass der Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt und Texte 
bzw. Druckunterlagen von ihm dem Verlag frei Haus geliefert werden. Für Anzeigenaufträge, die zum 
ermäßigten Grundpreis abgerechnet werden und für Amtliche Bekanntmachungen besteht kein An-
spruch auf Vermittlungsprovision.

 d)  Von Werbeagenturen disponierte und an diese abgerechnete Anzeigen werden verprovisioniert, wenn 
sie zum Grundpreis abgerechnet werden.

 f)  Stellt der Werbungtreibende Druckunterlagen zur Verfügung, so sind, wenn ein ungenügender Ab-
druck auf mangelhafte Druckunterlagen zurückzuführen ist, Ansprüche jeder Art ausgeschlossen. 
Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn der Werbungtreibende nicht vor 
Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist. Der Vergütungsanspruch des 
Verlages bleibt unberührt.

 g)  Satz und Gestaltung von Anzeigen erfolgen, soweit keine Voll-Repros geliefert werden, gemäß den 
technischen Möglichkeiten des Verlages.

 h)  Für nicht bzw. nicht termingerecht erschienene Anzeigen und Beilagen besteht kein Anspruch auf Scha-
denersatz. Dies gilt auch bei Nichterscheinen im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfrie-

-

Minderungsansprüchen.

leistet keinen Ersatz für in Verlust geratene oder fehlgeleitete Zuschriften und Unterlagen.

 k)  Für alle Aufträge gelten die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die zur Zeit 
gültige Preisliste. Abweichungen gelten nur nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag. Sinnge-

-
schäftsbedingungen haben Gültigkeit vom Tage des Inkrafttretens der Preisliste an. Für Großkunden 
und Sonderproduktionen sind abweichende Preisvereinbarungen möglich.

 l)  Dem Verlag kann einzelvertraglich als Empfangsbevollmächtigten des Auftraggebers das Recht ein-
geräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers 

 m)  Bei der Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen 

Sofern außerdem für die Gesamtausgabe ein Auftrag vorliegt, wird für die Nachlassberechnung der 
Bezirks- bzw. Teilausgabe die Abnahmemenge bei der Gesamtausgabe hinzugerechnet.

 n)  Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekanntgewordene Daten werden mit Hilfe der EDV bear-
beitet und gespeichert. Die Daten werden zu keinen anderen Zwecken als zu den Vertragszwecken 
verwendet (gemäß § 26, Absatz 1, und § 34, Absatz 1, Bundesdatenschutzgesetz).

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages


